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4 Der Wafjerfchub. 

Der S 11 des Neichsgejeges vom 30. Mai 1869 ftellt den Grundfag auf, 
daß der Eigenthümer eines Grundftüces den natürlichen Abfluß der über dasjelbe 

fließenden Gewäffer zum Nachtheile des unteren Grundftückes nicht willkürlich 
ändern darf, und daß ebenfo der Eigenthümer des unteren Grundftückes nicht 
befugt tft, den natürlichen Ablauf folcher Gewäffer zum Nachtheile des oberen 

Grundftüces zu hindern. 

Hinfichtlich der Wafjerjchugbauten der Uferbejiger fchreibt S 42 a. a. DO. 

vor, daß die Ufer, Dämme, Bette und Behälter, jowie die Anlagen an und in 
fließenden Gewäffern jo hergeftellt und erhalten werden müffen, daß fie fremden 

Nechten nicht nachtheilig find und Ueberjchwenmungen thunlichit vorbeugen, 
während $ 43 die Eigenthümer von Kanälen und Fünftlichen Gerinnen zu 
ihrer Erhaltung und Räumung verpflichtet.) Im Einzelnen richtet ich die 

Unterhaltung und Räumung der Wafjerläufe nach älteren Iofalen Ordnungen. 

Die Negulivung des Laufes öffentlicher, zur Floß- oder Schiffahrt ge- 
eignetev Gewäfler ift Exrmefjensfache des Staates, derjelbe führt die betreffenden 
Arbeiten entweder jelbjt aus oder überläßt fie den einzelnen Ländern oder be= 
ftinmmten Unternehmungen. Die Flüffe werden daher im adminiftrativen Sprac)- 
gebrauch nach der Art der Koftenaufbringung und Vertheilung in Neich- und 
Landesflüffe gejchieden. Tritt ein Land als Unternehmer auf, jo wird der 
ftaatliche Konfens der Negel nach in Form eines Landesgejeges extheilt. ?) 

Nach $ 41 der Landesgejege ift für alle Schuß und NRegulivungsbauten 
in öffentlichen Gewäfjern, welche nicht vom Staate ausgeführt werden, vorgängig 
die Genehmigung der zuftändigen politifchen Behörde einzuholen. Bauten diejer 

Art in Privatgewäffern find dann genehmigungspflichtig, wenn fie auf fremde 
Nechte oder auf die Befchaffenheit, den Lauf oder die Höhe des Wafjers in 
öffentlichen Gewäfjfern einwirken. !%) Unter die Bauten des $ 41 fallen inS- 
befondere auch die Deichbauten, für welche eine Regelung durch befonderes Gejeb 

nicht getroffen ift. 
Wenn zur augenblicklihen Verhütung großer Gefahr durch Ufer- oder 

Deichbrüche oder durch) Weberfchwenmungen fcehleunige Mapßregeln nothwendig 
werden, jo find die Nachbargemeinden zur Hülfe verpflichtet. Denfelben jteht 

hierfür eine Entfehädigung zu, welche den Gemeinden, denen die Hülfe geleijtet 
wurde, zur Lajt fällt!) 

5. Die Wafjerbenngung. 

Der Gemeingebrauch öffentlicher Gewäffer, welcher Jedermann geftattet ift, 

foweit nicht Polizeivorfchriften hiervon eine Ausnahme machen, umfaßt den ges 

wöhnlichen, ohne befondere Vorrichtungen vorzunehmenden und die gleiche Be- 

nügung duch Andere nicht ausjchließenden Gebrauch des Wafjers zum Baden, 
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